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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Merdingen

ssmatten-Erweiterung, 2. ÄndeÖffentliche Bekanntmachung
lnkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplans und der 2. Änderung der örtlichen Bau-
vorschriften „Gewerbegebiet Schlossmatten-Erweiterung, 2. Änderung“ im vereinfachten 
Verfahren gern. § 13 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Merdingen hat am 28.03.2023 in öffentlicher Sitzung die im 
vereinfachten Verfahren gern. § 13 BauGB aufgestellte 1. Änderung des Bebauungsplans und 
die 2. Änderung der örtlichen Bauvorschriften „Gewerbegebiet Schlossmatten-Erweiterung, 
2. Änderung“ nach § 10 Abs. 1 BauGB jeweils als selbstständige Satzung beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem folgenden Lageplan (ohne Maßstab):

Die 1. Änderung des Bebauungsplans und die 2. Änderung der örtlichen Bauvorschrif-
ten „Gewerbegebiet  Schlossmatten-Erweiterung, 2. Änderung“ treten mit dieser Be-
kanntmachung gern. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Die 1. Änderung des Bebauungsplans und die 2. Änderung der örtlichen Bauvorschriften 
können einschließlich der gemeinsamen Begründung im Rathaus der Gemeinde Merdingen 
(Bauamt), Langgasse 14, Bürgerbüro (Zimmer 201) während der üblichen Dienststunden ein-
gesehen werden. Jedermann kann 1. Änderung des Bebauungsplans und die 2. Änderung 
der örtlichen Bauvorschriften und ihre gemeinsame Begründung sowie aller Fachgutachten 
und Pläne (Belange des Umweltschutzes, Lageplan mit Überschwemmungsbereichen) einse-
hen und Auskunft über ihren Inhalt verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungs ansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen.

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften  und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des§ 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeacht-
lich werden demnach

1.   eine nach§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung  des§ 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans, und

3.  nach§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Merdingen unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Ferner wird darauf hingewiesen,  dass gem. 
§ 4 Abs. 4 Gema  BW Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gema  BW oder auf Grund der 
Gema  BW zu Stande gekommen sind, ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung  oder die-
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 
Gema BW wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet hat 
oder die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 
geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der Jahresfrist s § 4 Abs. 4 S. 1 Gema BW 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gemeinde Merdingen, den 06.04.2023
Der Bürgermeister
Martin Rupp
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 NOTRUF
Polizeiruf  110
Polizeirevier Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Gerätehaus  951264

DRK-Rettungsdienst /
Notfallrettung  112

Krankentransport  0761 19222

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 
19240

In Störungsfällen 
badenova Störungshilfe
Störungshilfe  0800 2767767

 APOTHEKENNOTDIENST
Freitag, 07.04.2023 
Kaiserstuhl-Apotheke, Hauptstr. 3, 
79235 Vogtsburg (Oberrotweil), Tel.: 07662 - 3 37 

Samstag, 08.04.2023 
Münster-Apotheke, Kupfertorstr. 16, 
79206 Breisach, Tel.: 07667 - 72 99 

Sonntag, 09.04.2023 
Rats-Apotheke, Hauptstr. 4, 
79268 Bötzingen, Tel.: 07663 - 14 70 

Montag, 10.04.2023 
Rebtal-Apotheke, Im Maierbrühl 3, 
79112 Freiburg, Tel.: 07664 - 91 07 00 

Ansonsten können Sie den Notdienst über den 
Aushang an der Apotheke erfahren

 NOTRUFNUMMERN DER      
 FACHÄRZTLICHEN
 BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117

Allgemeiner Notfalldienst:
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg

Kinderärztlicher Notfalldienst:
St. Josefskrankenhaus
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg

Augenärztlicher Notfalldienst:
Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstraße 5, 79106 Freiburg

Zahnärztlicher 
Notfalldienst: 0761 - 120 120 0

Tierärztlicher 
Notfalldienst 0761 72266

Defi brillator-Standorte
Eingangsbereich Bürgerhaus, 
Langgasse 14
Eingangsbereich Halle/Schule,
Jan-Ullrich-Straße 2
Schreinerei Bärmann
Schloßmatten 7

 GEMEINDE MERDINGEN
E-Mail: Gemeinde@Merdingen.de
Internet:  www.merdingen.de

Öff nungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr

Zentrale 9094-0
Bürgermeister
Martin Rupp  9094-20

Sekretariat / Bürgerbüro
Fatlinda Kryeziu       9094-19

Hauptamt
Dietmar Siebler  9094-10

Rechnungsamt
Gordian Süßle  9094-12

Rechnungsamt
Tobias Zipfel 9094-16

Gemeindekasse
Iris Frick  9094-13

Standesamt
Annika Bärmann               9094-17

Bauamt
Otmar Wiedensohler  9094-15

Flüchtlingsintegration
Roman Bukowski 9958410
Sprechzeiten: Montag 09:00 – 12:00 Uhr
  Donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr
Telefax  9094-29

Wasserversorgung Merdingen
Bereitschaftsnummer 0151 72703912

Öff nungszeiten der Bücherei: 
Mo  8:30 bis 10:30 Uhr, 
 17:00 bis 18:00 Uhr; 
Di  17:00 bis 19:00 Uhr 
(nicht in Schulferien), Tel:   0151 72703923

 WICHTIGE RUFNUMMERN
RAZ Breisgau  07634 6949385
Recyclinghof und Grünschnitt-Sammelstelle 
Ihringen:  Di., 16 - 19 Uhr;  Sa., 9 - 13 Uhr

Katharina Mathis Stift 9964080

„Seniorenbetreuung Regenbogen“
Manuela Kunzelmann 07668-2270136

Amtsgericht Emmendingen 
-Grundbuchamt- 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen 
Tel.: +49 7641/96587-600 (Zentrale)
Fax: +49 7641/96587-880,  E-Mail:
poststelle@agemmendingen.justiz.bwl.de 

Hermann-Brommer-Schule
Rektorat  07668 95297-25
Fax  07668 95297-29
Verlässliche Grundschule 07668 95297-27

Katholischer Kindergarten Merdingen 
Altbau  07668-5783 
Neubau  07668-94727 
Fax  07668-908081

Bei den Mättlezwergen e.V.
Tel.:  07668-8649922
mail: info@maettlezwerge.de

Kaminfegermeister
Uwe Klingenberg  07665 930297

Forstverwaltung
Laura Hempelmann  0162 2550711
für Gemarkung Merdingen

Torsten Stark   0162 2550713
für Gemarkung Gündlingen

Forstbezirksverwaltung Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald 0761 21875131
Fax  0761 21875169

Rechtsanwalt - Notdienst  0761 72773
Jede Nacht von 18.00 - 8.00 Uhr, samstags 
rund um die Uhr, Beratung und Vertretung 
in unaufschiebbaren Straf- und Zivilsachen

 SOZIALDIENSTE
Kirchliche Sozialstation 
Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.:
Pfl ege zu Hause, Hauswirtschaft
Essen auf Rädern in Breisach, Ihringen, Mer-
dingen und Vogtsburg, Freiburger Straße 6, 
Tel.  07667 90588-0
Fax -30
Pfl egedienstleitung: C. Friese / I. Wagner

Dorfhelferin über
Bürgermeisteramt Vogtsburg
Frau Immele 07662 / 812-43

Landwirtschaftlicher Betriebshelfer-
dienst Südbaden (St. Ulrich)
Tel.  07602 910126
Fax  07602 910190
Frau Löffl  er, Einsatzleitung

Hospizgruppe - Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender, kostenlos, 
durch geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter
Kontakttelefon:(M. Neunsinger  07668 9143
Vertretung:    07667 1864

Krebsinformationsdienst:  0800 4203040
kostenfrei, täglich von 8 - 20 Uhr
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de

Kreuzbund-Selbsthilfegruppe 
für Suchtkranke + Angehörige Breisach
Kolpingstr. 14  07663 3946

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen
Christiane Gehring, 
Renate Brender  07667 904899
Täglich erreichbar. 
Hausbesuche nach Vereinbarung.

Integrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, 
psychisch erkrankte und hörbehinderte 
ArbeitnehmerInnen und deren Arbeitgeber 
 0711 / 25 083 2800

Herausgeber: Bürgermeisteramt Merdingen
Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 78333 Stockach, Meßkircher Straße 45

Telefon 07771 9317-11, Telefax 07771-9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

WICHTIGE RUFNUMMERN
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Öffentliche Bekanntmachung
lnkrafttreten Erlass der örtlichen Bauvorschriften „Schloßmatten, 3. Änderung“
im vereinfachten Verfahren gern. § 13 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Merdingen hat am 28.03.2023 in öffentlicher Sitzung die im 
vereinfachten Verfahren gern. § 13 BauGB neu erlassenen örtlichen Bauvorschriften „Schloß-
matten, 3. Änderung“ nach§ 10 Abs. 1 BauGB als selbstständige Satzung beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich  ergibt sich aus dem folgenden Lageplan (ohne Maßstab):

Die neu erlassenen örtlichen Bauvorschriften „Schloßmatten, 3. Änderung“ treten mit dieser
Bekanntmachung gern.§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Die neu erlassenen örtlichen Bauvorschriften können einschließlich der gemeinsamen Be-
gründung im Rathaus der Gemeinde Merdingen (Bauamt), Langgasse 14, Bürgerbüro (Zim-
mer 201) während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Jedermann kann die neu erlassenen örtlichen Bauvorschriften und ihre Begründung sowie 
Fachgutachten und Pläne (Belange des Umweltschutzes, Lageplan mit Überschwemmungs-
bereichen) einsehen und Auskunft über deren Inhalt verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungs ansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des§ 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.  Unbeachtlich werden demnach

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten-
Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung  des§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,  und

3. nach§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung  schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Merdingen unter Darlegung des die Verletzung begründenden  Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.

Ferner wird darauf hingewiesen,  dass gem. 
§ 4 Abs. 4 GemO BW Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO BW oder auf Grund der 
GemO BW zu Stande gekommen sind, ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§ 43 GemO BW wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist die Rechts-
aufsichtsbehörde  den Beschluss bean-
standet hat oder die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich oder elektronisch gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 
2 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 
GemO BW jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Gemeinde Merdingen, den 06.04.2023
Der Bürgermeister
Martin Rupp

Tourismusinfrastrukturpro-
gramm: 28 kommunale Vor-
haben können im Jahr 2023 
unterstützt werden 
Staatssekretär Dr. Patrick Rapp: „Das 
Programm ist ein hervorragendes Inst-
rument, um den Wandel und die Inno-
vationskraft der Kommunen im Bereich 
Tourismus zu unterstützen.“ 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus hat heute (30. März) die Projek-
te bekannt gegeben, die 2023 aus dem 
Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) des 
Landes gefördert werden können. Das Land 
kann in diesem Jahr mit insgesamt 28 kom-
munalen Tourismusinfrastrukturprojekten, 
wie im letzten Jahr, eine große Anzahl von 
kommunalen touristischen Projekten unter-
stützen – sechs der 28 Vorhaben sind durch 
den Ausschuss des Landtags für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus zu genehmigen. 

Mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von 
rund 13,69 Millionen Euro und dadurch an-
gestoßenen Investitionen in Höhe von rund 

AKTUELLES
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52,4 Millionen Euro erreicht das Tourismu-
sinfrastrukturprogramm auch in 2023 ein 
sehr hohes Niveau.  
  
Staatssekretär Dr. Patrick Rapp sagte: „Das 
Tourismusinfrastrukturprogramm ist ein 
hervorragendes Instrument, um die Kom-
munen zielgerichtet bei dem zukunftsfähi-
gen Ausbau von öffentlichen Tourismuse-
inrichtungen zu unterstützen. Die aktuellen 
Herausforderungen, wie die noch andauern-
den Auswirkungen der Corona-Pandemie, 
die Energiekrise, die zunehmenden Auswir-
kungen des Klimawandels oder auch der 
branchenübergreifende Fachkräftemangel 
verlangen auch der Tourismusbranche die 
Bereitschaft für einen dauerhaften Wandel 
ab. 

Dies trifft die Tourismuskommunen glei-
chermaßen wie die anderen Akteurinnen 
und Akteure im Tourismus. Investitionen 
in kommunale Tourismusinfrastrukturein-
richtungen können dabei ein wichtiger 
Baustein sein, um Veränderungsprozesse 
anzustoßen. Es freut mich ganz besonders, 
dass sich trotz schwieriger wirtschaftlicher 
Rahmenbedingen viele Gemeinden für die 
Errichtung, eine Modernisierung oder eine 
energetische Sanierung ihrer Tourismusein-
richtung entschlossen haben.“ 
  
Die Tourismuskommunen im Land seien ein 
wichtiger Partner, um das Tourismusland 
Baden-Württemberg im globalen Wettbe-
werb um die Gäste gut zu positionieren. Die 
strategische Weiterentwicklung der Frei-
zeit- und Tourismusinfrastruktur habe die 
Landesregierung bereits in der Tourismus-
konzeption Baden-Württemberg als ein zen-
trales Handlungsfeld festgeschrieben. „Maß-
nahmen wie der Ausbau der touristischen 
Wander- und Radinfrastruktur, energetische 
Modernisierungs- und Sanierungsmaßnah-
men in den Thermen oder von anderen 
Einrichtungen in Tourismuskommunen sind 
konkrete Beispiele, um als Tourismusland 
diesen notwendigen Wandel voranzubrin-
gen“, sagte Rapp abschließend. 
  

Weitere Informationen 

Mit dem Tourismusinfrastrukturprogramm 
fördert das Land kommunale Projekte, die 
die Errichtung, Modernisierung, (energeti-
sche) Sanierung und den Umbau von kom-
munalen Tourismusinfrastruktureinrichtun-
gen in Baden-Württemberg zum Ziel haben 
und die für die Gestaltung eines zukunftsfä-
higen Gesamtangebots notwendig sind. 
  
Gemäß § 5 Abs. 8 des Staatshaushaltsge-
setzes 2023 ist vor der Gewährung von 
Finanzhilfen über 500.000 Euro für Touris-
musinfrastrukturprojekte die Zustimmung 
des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus des Landtags erforderlich. Von 
den 28 Maßnahmen liegen insgesamt sechs 
Vorhaben über der Zuschussgrenze von 
500.000 Euro, sodass bei diesen der zustän-
dige Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus noch abschließend über die Ge-
währung der Förderung entscheiden muss. 

Online-Infoveranstaltung 
„Umstieg auf das E-Auto“ 
Elektromobilität spielt eine immer größere 
Rolle bei der Verkehrswende. Die Anzahl der 
neu zugelassenen Elektrofahrzeuge steigt 
von Jahr zu Jahr an. Es herrscht jedoch im-
mer noch Unsicherheit bei den Themen La-
demöglichkeiten, Reichweiten und Klimaf-
reundlichkeit von E-Autos. 
  
Am Donnerstag, den 20. April 2023 gibt es 
von 19:00 bis 20:30 Uhr gibt es in einer On-
line-Veranstaltung einen Überblick über die 
Grundlagen der E-Mobilität und Fördermög-
lichkeiten. Den Impulsvortrag hält Lena Jäg-
le von der endura kommunal GmbH als An-
sprechpartnerin für das Thema E-Mobilität 
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. 
  
Es geht dabei um Themen wie: Ist das E-Au-
to wirklich klimafreundlicher, welche E-Au-
to-Modelle gibt es und wie hoch sind die 
Reichweiten, worauf sollte man generell 
beim Kauf achten, was kostet ein Ladevor-
gang und welche Zahlungsmöglichkeiten 
gibt es, welche Wallbox brauche ich zum La-
den oder welche Fördermöglichkeiten gibt 
es. 
  
Eine Anmeldung ist im Internet unter www.
lkbh.de/e-mobil  möglich. Die Zugangsda-
ten werden nach der Registrierung zuge-
sandt. 

Wenn Ihre EC-Karte gestohlen wurde
•	 Sperren Sie ihre Karte unmittelbar bei Ih-

rer Bank/Sparkasse oder über den zentra-
len Sperrnotruf 116 116

•	 Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und 
veranlassen Sie eine KUNO-Sperrung

•	 Kontrollieren Sie Ihre Kontoauszüge 
auf Unregelmäßigkeiten

 
Wie funktioniert eine KUNO-Sperrung? 
Die Polizei meldet die Daten Ihrer abhan-
den gekommenen Debitkarte (Bankleitzahl, 
Kontonummer bzw. IBAN und Kartenfolgen-
ummer) dem Kooperationspartner des Ein-
zelhandels. Von dort werden diese Daten an 
die dem KUNO-Sperrsystem angeschlosse-
nen Einzelhandelsgeschäfte weitergeleitet. 
Nur so ist Ihre Karte auch für das Last-
schriftverfahren (Bezahlen mittels Karte 
plus Unterschrift) gesperrt! 

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie 
sich beraten lassen, so melden Sie sich ger-
ne über 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 

Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald

Polizeinotizen
Verlust der Debitkarte –  
Darum sollten Sie Anzeige bei 
der Polizei erstatten! 
Das Bezahlen erfolgt nicht nur kontaktlos, 
sondern in der Regel auch ohne die Einga-
be der PIN. Doch so können auch Taschen-
diebe ohne Ihre persönliche Identifikations-
nummer mit Ihrer Karte im Einzelhandel 
bezahlen. 

Was ist also zu tun, wenn die Debitkarte 
(Girokarte, ehem. EC-Karte) gestohlen 
wird oder verloren geht?  

Transaktionen über kontaktlose Zahlungs-
vorgänge basieren in der Regel auf dem 
elektronischen Lastschriftverfahren – dem 
sogenannten „Bezahlen mit Unterschrift“. 
Eine PIN zur Autorisierung der Zahlung ist 
dabei nicht notwendig. 

Deshalb sollten Sie bei Diebstahl oder Ver-
lust Ihrer Zahlungskarten schnell handeln, 
Ihre Karte bei der Bank sperren und auch 
eine Anzeige bei der Polizei erstatten. Denn 
die Polizei kann über das computergestütz-
te System KUNO Ihre Debitkarte für das 
elektronische Lastschriftverfahren sper-
ren. 

MERDINGER 
ABFALLKALENDER

! Achtung: Termine dorthin verlegt ! 
Samstag, 08.04.2023 
Bio-Tonne 
  
Dienstag, 11.04.2023 
Papier-Tonne 

Mittwoch, 12.04.2023 
Herr Wener Franz Herud 
Hochstraße 13 
75. Geburtstag 
  
Herr Karl-Erich Zipfel 
Schönbergstraße 11 
70. Geburtstag 

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH
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Kontakt: Pfarrbüro Merdingen, 
Telefon 07668/241, pfarrbuero.merdingen@
se-breisach-merdingen.de 
Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag 10 
bis 12 Uhr und nach Terminabsprache 
Homepage: www.se-breisach-merdingen.de 
   
Freitag, 07. April 2023 - Karfreitag 
10.30   Merdingen
 Kreuzweg für Familien (U. Wochner) 
15.00    Merdingen
  Feier des Leidens und Sterbens unse-

res Herrn Jesu Christi (A. Lehmann) 
  
Samstag, 08. April 2023 - Entzünden und 
Segnung des Osterfeuers 
20.00    Breisach
  Münster, Feier der Auferstehung un-

seres Herrn Jesu Christi (W. Bauer) 
20.00    Merdingen
  Feier der Auferstehung unseres 

Herrn Jesu Christi (A. Lehmann) 
20.30    Niederrims.
  Feier der Auferstehung unseres 

Herrn Jesu Christi (J. Pieper) 
20.30    Wasenweiler
  Feier der Auferstehung unseres 

Herrn Jesu Christi (H. Wochner/  
U. Wochner) 

21.00    Gündlingen
  Feier der Auferstehung unsers 

Herrn Jesu Christi (G. Eisele) 
21.00    Oberrimsingen 
  Feier der Auferstehung unseres 

Herrn Jesu Christi (M. Huber) 
  
Sonntag, 09. April 2023 - Ostersonntag 
09.00    Merdingen
  Eucharistiefeier Feier der Auferste-

hung unseres Herrn Jesu Christi, es 
singt 

 der Kirchenchor (A. Lehmann) 
10.30    Breisach
  Münster, Eucharistiefeier Feier der 

Auferstehung unseres Herrn Jesu 
Christi (W. Bauer) 

10.30    Gündlingen
  Eucharistiefeier Feier der Auferste-

hung unseres Herrn Jesu Christi (J. 
Pieper) 

10.30    Niederrims.
  Eucharistiefeier Feier der Auferste-

hung unseres Herrn Jesu Christi 
(Pater Busch) 

10.30    Oberrimsingen 
  Eucharistiefeier Feier der Auferste-

hung unseres Herrn Jesu Christi (G. 
Eisele) 

10.30    Wasenweiler
  Eucharistiefeier Feier der Auferste-

hung unseres Herrn Jesu Christi, 
(Pater Marcio) 

Montag, 10. April 2023 - Ostermontag 
10.30    Merdingen
  Herzliche Einladung in einen Got-

tesdienst unserer Seelsorgeeinheit 
    
Freitag, 14. April 2023  
14.00    Merdingen
  Probe der Kommunionkinder  

(U. Wochner) 
  
Mitteilungen 
Kreuzweg für Kinder - Merdingen  
Herzliche Einladung an alle Grundschulkin-
der aus unserer Seelsorgeeinheit.  
Am Karfreitag, 07.04.2023 um 10.30 Uhr 
werden wir die Stationen des Kreuzwegs 
Jesu miteinander betrachten, singen und 
beten. Wir freuen uns auf euch.  
Uschi Wochner, GRef. und Antonio Kozina, 
Praktikant 
  
Nimm Dir Zeit ......  
und gehe den steinigen Weg dem Licht 
entgegen! 
Wir laden Sie herzlich ein, den im hinteren 
Teil unserer Kirche ausgelegten Weg zu ge-
hen. 
Mit Beginn der Karwoche finden Sie ver-
schiedene, interessante Stationen vor, die 
zum Nachdenken einladen. Die Kirche ist 
täglich wie gewohnt bis um 18.30 Uhr für 
Sie geöffnet. 
Ihr Gemeindeteam St. Remigius, Merdingen 

Die Kollekte wird erbeten für „Gemeindeauf-
bau und Diakonie in Osteuropa“. 
19.00 h - „Songs und Lieder zwischen Him-
mel und Erde“ – Pfr. Sebastian Bernick und 
Pfrin. Best) 
Die Passionsgeschichte nach Johannes, Bil-
der von Sieger Köder und moderne deutsche 
und englische (Lobpreis-) Lieder, begleitet 
mit Klavier und Gitarre leiten an Stationen 
durch das Leiden und Sterben Jesu. 
20.00 h – Ökumenisches Abendgebet, mit 
Schriftlesung, Stille und Gesängen aus Taizé, 
St. Vitus-Kapelle in Wasenweiler 
  
Karsamstag, 08.04. 
22.00 h – Feier der Osternacht – Pfr. Bernick 
Musikalische Mitwirkung des Gospelensem-
bles „Good News“ 
Anschließend Osterfeuer auf dem Kirch-
platz. Wir teilen Osterbrot und Wein. 
  
Ostersonntag, 09.04. 
7.00 h – Auferstehungsfeier auf dem Fried-
hof – Pfr. Bernick 
Musikalische Mitwirkung des Posaunenchores 
9.45 h – Osterfestgottesdienst – Pfr. Bernick 
Die Kollekte wird erbeten für „Diakonische 
Hilfe für ältere Menschen“. 
  
Ostermontag, 10.04. 
11.00 h – MiniMax-Gottesdienst mit Taufen 
im evangelischen Gemeindehaus – Pfr. Ber-
nick 
  
Herzliche Segenswünsche 
Ihr Team im Pfarrbüro 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde 
St. Remigius Merdingen

Evang. Kirchengemeinde 
Ihringen
Wochenspruch: 

Der Menschensohn muss erhöht werden, 
auf dass alle, die an ihn glauben, das ewi-
ge Leben haben.   (Johannes 3,14b.15) 
  
Pfarrbüro: 
Tel. 07668 / 221 
(dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h) 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de  
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
  
Von Karfreitag bis Ostersonntag schwei-
gen die Glocken unserer Kirche. 
Nur am Karfreitag lädt die Auferste-
hungsglocke zum Gottesdienst ein. 
  
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottes-
diensten und Veranstaltungen: 
  
Gründonnerstag, 06.04. 
18.00 h – Einladung zur Feier „Gründonners-
tag einmal ganz anders“ im Weingut Armin 
Göring, Amthofstr. 2, Bischoffingen mit Pfr. 
Michael Hannemann & Team. 
Anmeldung erbeten unter Tel. 07667/384 
  
Karfreitag, 07.04. 
9.45 h – Gottesdienst mit Abendmahl – Pfr. 
Bernick 
Musikalische Mitwirkung des Posaunenchores 
15.30 h – Evang. Gottesdienst im Pflege-
heim „Haus am Weingarten“ (Pastor Frank 
Claus) 

Zur diesjährigen Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) am Mittwoch, 
19. April 2023 um 20.15 Uhr im Gelben 
Salon der Schule laden wir ganz herzlich 
ein. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden

2. Jahresbericht 2022

3. Finanzbericht 2022

4. Bericht der Kassenprüferin

5. Entlastung des Vorstands

6. Neuwahlen

7. Verschiedenes, Anträge
 
Alle Interessierten, auch Nichtmitglieder, 
sind herzlich willkommen. 

SCHUL-
NACHRICHTEN
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Jede Blutspende zählt: Blut 
spenden – Leben schenken!  
Drei Prozent der Bevölkerung spendet 
Blut. Dabei wird Blut täglich zur Behand-
lung von Patient:innen in Krankenhäu-
sern benötigt. 

Täglich werden in Baden-Württemberg und 
Hessen mehr als 2.700 Blutspenden benö-
tigt. Es gibt keine künstliche Alternative 
für Blut. Patientinnen und Patienten aller 
Altersklassen sind im Rahmen von Therapi-
en auf die kontinuierliche und lückenlose 
Versorgung angewiesen. Rund ein Fünftel 
(19 %) der Blutspenden hilft zum Beispiel 
Patientinnen und Patienten die infolge einer 
Krebserkrankung therapiert werden.  

Ihr Einsatz zählt! Jetzt Blut spenden und 
Leben schenken! 

Nächster Blutspendetermin: 
Dienstag, dem 18.04.2023  
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Festhalle, Jan-Ullrich-Str. 2, 
79291 MERDINGEN 

Jetzt Blutspendertermin einfach online 
reservieren unter 
www.blutspende.de/termine 

Hätte, könnte, sollte – einfach machen! Be-
nötigt wird für eine Blutspende nur ca. eine 
Stunde Zeit, davon dauert die reine Blutent-
nahme bloß knapp 10 Minuten. 

So läuft‘s: Ablauf einer Blutspende 
1. Im Vorfeld Wunschtermin online sichern 
2.  Anmeldung vor Ort unter Vorlage des Per-

sonalausweises 
3.  Ausfüllen des medizinischen Fragebogens 

zur Abfrage der Spendevoraussetzungen 
4.  Mit einem kleinen Piks in den Finger wird 

der Hämoglobinwert bestimmt 
5.  Ärztliches Gespräch zur Feststellung der 

Spendefähigkeit 
6.  Die Blutspende: Abnahme von ca. 500ml 

Blut 
7.  Ruhepause und Verpflegung im Anschluss 

an die Spende 

Alle Termine sowie kurzfristige Änderungen, 
aktuelle Maßnahmen und Informationen 
rund um das Thema Blutspende erhalten In-
teressierte online unter www.blutspende.de 
oder telefonisch kostenfrei unter 0800 11 
949 11. Die Teilnahme an der Blutspende ist 
nur mit Terminreservierung möglich. 
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 

Ihr DRK Ortsverein Merdingen 

Maiwecken 2023 
Endlich ist es wieder soweit! Der Frühling 
steht vor der Tür und somit auch der 1. Mai. 
Wir freuen uns schon darauf, früh morgens 
mit Blasmusik durchs Dorf zu ziehen und 
den Mai einzuläuten. Alle, die uns gerne mal 
im eigenen Hof oder Garten live erleben 
möchten, aufgepasst: Gegen eine kleine 
Stärkung (Verköstigungen aller Art) kom-
men wir direkt zu Ihnen nach Hause! 

Schreiben Sie einfach eine Mail an Mark 
Armbrust, wenn Sie Lust darauf haben: mai-
wecken@musikverein-merdingen.de  
  

Nächste Proben 
Donnerstag, 06.04.2023 20:00 Uhr  
Donnerstag, 13.04.2023 20:00 Uhr  

Nächste Auftritte 
Sonntag, 16.04.2023, Weißer Sonntag 

Los ging es um 19 Uhr im Wedäwit mit ins-
gesamt 33 anwesenden aktiven und auch 
passiven Mitgliedern. An dieser Stelle ein 
Danke, dass ihr alle dabei wart, und ein be-
sonderer Dank an unseren Bürgermeister 
Martin Rupp für sein Kommen! 

Leider mussten wir uns an diesem Abend 
noch von drei langjährigen Vorstandsmit-
gliedern verabschieden. Deshalb möchte 
sich die gesamte Landjugend für die ganze 
geleistete Arbeit von Marco Bärmann, Felix 
Landmann und Jakob Kern bedanken. 

In diesem Jahr fanden wieder Vollwahlen 
statt und wie schon die Jahre zuvor uns ein 
Vorstandsteam aus alten und neuen Vor-
ständen zu gründen. Das bedeutet, dass 
dieses Team nun aus sechs Vorsitzenden, 
einer Rechnerin und vier weiteren Beisitzern 
besteht. 

Das Team: 
Vorstand: Sarah Ulrich, Alexandra Schnurr, 
Mia Schopp, Sabrina Thiesen, Simon Woch-
ner und Jana Werz 
Rechnerin: Leonie Landmann 
Beisitzer: Hannah Ehret, Lara Escher, Lilli 
Thierer und Julian Escher 
  
Vielen Dank an alle Neuen, die sich aufstel-
len und wählen lassen haben! 

VEREINS-
MITTEILUNGEN

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Merdingen

Musikverein  
Merdingen Merdingen e.V.

Musikverein

Jugendkapelle  
Merdingen

Nächste Proben 
Unsere nächste Probe findet nach den Fe-
rien statt: Montag, 17. April 2023 von 18-19 
Uhr 

Vorschau des Jugendorchesters  
Samstag, 22.04.2023
Wir gehen zum Bowling --> Einladung per 
Mail

Donnerstag, 27.04.2023
Probe fürs Maiwecken gemeinsam mit dem 
MV: 19:30 - 20:00 Uhr im Probelokal

Montag, 01.05.2023
Maiwecken mit den MusikerInnen vom MV, 
freiwillig für alle aus dem Jugendorchester

Donnerstag, 18.05.2023
Auftritt am Vatertagshock um 14 Uhr  

Sonntag, 23.07.2023
Auftritt beim Open Air Konzert an der Zehnt-
scheune

Landjugend 
Merdingen

Rückblickende Worte zur dies-
jährigen Generalversammlung 
Am 17.03.2023 fand unsere alljährliche Ge-
neralversammlung statt, zu der wir nun 
noch einige Worte sagen möchten. 

Gemeinderätin -  
wäre das was für mich? 
Online-Workshops für kommunalpoli-
tisch interessierte Frauen 
Die Kommunalwahlen 2024 kommen 
schneller als wir denken. Immer wieder stellt 
sich die Frage, ob wir uns als engagierte 
(Land)Frauen einbringen und was wer denn 
tatsächlich in unseren Gemeinden bewirken 
können. Brauche ich gewisse Voraussetzun-
gen, um für den Gemeinderat zu kandidie-
ren? Was macht eigentlich ein Gemeinderat? 
Was kann ich verändern und welche Chan-
cen bietet mir ein Mandat? Und wie bringe 
ich alles unter einen Hut? 

In zwei Online-Workshops erhalten Sie Ant-
worten auf Ihre wichtigsten Fragen rund um 
die Gemeinderatsarbeit und eine mögliche 
Kandidatur.  

Landfrauenverein 
Merdingen e. V.
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Mittwoch, 24. Mai 2023 von 19 bis 21 Uhr 
„Politik kann MANN - FRAUEN können es 
auch“
Was können wir Frauen verändern, wenn wir 
kommunalpolitische Verantwortung über-
nehmen? Was erwartet mich als Gemeinde-
rätin? 
„Wege in die Kommunalpolitik“ 
Politische Rahmenbedingungen - Der Weg 
zum Mandat. 
Gesellschaftliche und persönliche Chancen 
eine Mandats.  

Referentin: Dorothea Maisch, Moderatorin, 
Trainerin, Coach und Kommunalpolitikerin 
Online-Anmeldung bis spätestens 
17.05.2023 über die Website: 
www.landfrauenverband-suedbaden.de 

Die Veranstaltung richtet sich an alle kom-
munalpolitisch unteressierten Frauen und 
ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforder-
lich. Zwei Tage vor der Veranstaltung erhal-
ten Sie den Einwahllink per E-Mail.  

Eine weitere Veranstaltung der Reihe findet 
statt am Donnerstag, 5. Oktober 2023 von 
19 bis 21 Uhr  

B-Jugend: Montag, 17.04., 
SG Kaiserstuhl-Tuniberg - 
FC Freiburg-St. Georgen ll: 19:00 Uhr 

C-Jugend: Samstag, 15.04., SG Allmend - 
SG Kaiserstuhl-Tuniberg: 16:30 Uhr 

D-Jugend: Sonntag, 15.04., 
SG Merdinen – SG Hausen: 10:30 Uhr 

D-Jugend: Samstag, 22.04., 
SG Wasser-Kollmarsreute lll - 
SG Merdinen ll: 13:00 Uhr 

E-Jugend: Dienstag, 18.04., ASV Merdingen –
FC Wolfenweiler: 17:45 Uhr  
  
Sponsor der Woche: 

Gesundheits- und Reha-Ausstellung sowie 
kulturellem Rahmenprogramm samt Kin-
derangebot kann von allen interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern besucht werden. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ver-
anstalter ist der VdK-Kreisverband Tauber-
bischofsheim, der am 13. Mai auch sein 75. 
Gründungsjubiläum feiern wird. 

Darüber hinaus wird der Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg e.V. am Samstag, 16. 
September 2023, wieder seinen großen Ge-
sundheitstag für alle Interessierten ganztä-
gig in der Stuttgarter Liederhalle durchfüh-
ren. Dieses Datum gilt es sich schon heute 
vorzumerken. Im Gegensatz zu Grünsfeld ist 
in Stuttgart eine verbindliche Anmeldung 
erforderlich. Die VdK-Zeitung und die digi-
talen VdK-Medien, wie beispielsweise die 
Homepage (www.vdk-bw.de), werden zu 
gegebener Zeit über die Details informieren. 

ASV 
Merdingen 
Aktive 
Ergebnisse 

ASV Merdingen – SV Ebnet: 2:1 
ASV Merdingen ll – SV Ebnet ll: 3:4 
  
Vorschau (Sonntag, 16.04.) 

SV Munzingen - ASV Merdingen: 15:00 Uhr 
SV Munzingen ll - ASV Merdingen ll: 12:30 Uhr  
  

Jugend 
Ergebnisse 

A-Jugend: 
SG Kaiserstuhl-Tuniberg – PSV Freiburg: 0:3 

B-Jugend: 
Staufener SC - SG Kaiserstuhl-Tuniberg: 0:2 

B-Jugend: 
JFV Tuniberg ll - SG Kaiserstuhl-Tuniberg ll: 2:2 

C-Jugend: 
SG Kaiserstuhl-Tuniberg – Bahlinger SC ll: 2:4 

C-Jugend: 
SG Kaiserstuhl-Tuniberg ll. – SV Hochdorf ll: 8:0 

D-Jugend: SG Merdinen – VfR Ihringen: 1:2 

D-Jugend: 
SC Holzhausen ll - SG Merdinen ll: 1:2 

E-Jugend: 
SV Breisach - ASV Merdingen: 1:2 
  
Vorschau 

A-Jugend: Samstag, 15.04., SG Auggen - 
SG Kaiserstuhl-Tuniberg: 15:00 Uhr 

TV 
Merdingen 

Der VdK-Ortsverband  
Merdingen informiert: 
Große VdK-Gesundheitsveranstaltungen 
im Frühling und Herbst 2023 

Nach langer Corona-Pause finden die 
Grünsfelder VdK-Gesundheitstage im Main-
Tauber-Kreis wieder am Muttertags-Wo-
chenende, diesmal 13./14. Mai, statt. Die 
Großveranstaltung mit Vortragsprogramm, 

VdK Ortsverband
Merdingen

Generalversammlung 
Zu unserer diesjährigen Mitgliederver-
sammlung am Donnerstag, 20. April 2023 
laden wir alle Mitglieder und interessierte 
Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein. 
Beginn ist um 19.00 Uhr im Wedäwit. 

 Tagesordnung
•	 Begrüßung

•	 Feststellung der satzungsmäßigen  
Einberufung und der Beschlussfähigkeit

•	 Totenehrung

•	 Rechenschaftsberichte: 
 - Vorstand 
 - Rechner 
 - Kassenprüfer

•	 Entlastung der Vorstandschaft

•	 Wahlen

•	 Wünsche, Anträge, Verschiedenes/  
Aktuelles aus dem Gemeindegeschehen

 
Die Vorstandschaft 

Freie Bürgerliste 
Merdingen

Wir sammeln haltbare Lebensmittel (Nu-
deln, Reis etc.), Konserven und Hygiene-
artikel  für die Tafel in Breisach. Bitte kei-
ne verderblichen Lebensmittel abgeben. 
Die Spenden bitte bis zum 15. April 2023 
bei Oswald Prucker, Am Schlagbaum 32 
abgeben. Rückfragen gerne via prucker@
spd-merdingen.de oder 0173 703 2559. 

Hintergrund: Die Tafelläden bekommen in 
der Regel verderbliche Ware (Obst, Gemü-
se etc.) vor Ablauf der Haltbarkeit von den 
Supermärkten. Haltbares ist deshalb immer 
Mangelware. 

Offene Liste  
Merdingen
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Tuniberger 
Osterfeuer!  

Am Ostermontag, 10.04.23 findet am Attila-
felsen, im Herzen des Tunibergs, wieder das 
Tuniberger Osterfeuer statt. Ab 13 Uhr bie-
ten die Tuniberger Winzergenossenschaften 
Weine und Sekte sowie alkoholfreie Geträn-
ke an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit 
Grillspezialitäten, knusprigem Flammenku-
chen, leckeren Waffeln vom „Kindergarten 
Am Mühlbach“ und einem Eismobil. 

Um 18 Uhr entzünden Bürgermeister und 
Ortsvorsteher der Gemeinden am Tuniberg 
ein großes Osterfeuer. 

Aktuelle Infos auf Facebook, Instagram und 
www.tuniberg-wein.de. 

Wir freuen uns auf Sie, Ihr Tuniberg Wein e.V. 
 

 

Naturvielfalt  
entdecken & genießen 
Naturzentrum Kaiserstuhl 

März bis Oktober I Montag + Donnerstag 
10-12 Uhr & Samstag 15-17 Uhr 
Erfahren Sie viel Wissenswertes über Flora 
und Fauna sowie die geologische Geschich-
te des kleinen Vulkangebirges Kaiserstuhl. 
Besuchen Sie unsere Ausstellung mit wech-
selnden Fotoserien und verweilen Sie bei 
unseren Naturfilmen. Es erwarten Sie Infor-
mationen zu den vielfältigen Lebensräumen 
des Kaiserstuhls sowie eine einzigartige Kai-
serstühler Vulkansteinsammlung. 

Weitere Angebote:

•	 Naturstündle:  jeden Donnerstag um 10 
Uhr - individuelle Führung durch unsere 
Ausstellung

•	 Beratung und Tipps zu Ihrem Aufenthalt
•	 Fachkundige Exkursionen  zur  faszinie-

renden Natur des Kaiserstuhls, Tunibergs 
und der March - siehe Veranstaltungspro-
gramm

 
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber mit ehren-
amtlichem Team 
  

Spiel & Spaß
Naturzentrum für Kinder 
Kinderrätsel ∙ Fühlstationen ∙ Spiele ∙ Natur-
filme ∙ Leseecke ∙ Binokular mit verschiede-
nen ∙Insekten ∙ Kaiser-Otto-Trail 

Naturzentrum Kaiserstuhl im  
Schwarzwaldverein e.V.
Bachenstraße 42 (beim Rathaus)
79241 Ihringen
info@naturzentrum-kaiserstuhl.de 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 

Den Frühling genießen 
Erleben Sie die faszinierende 
Natur auf Exkursionen rund um 
den Kaiserstuhl, den Tuniberg 

und die March und besuchen Sie die Aus-
stellungen im Naturzentrum Kaiserstuhl in 
Ihringen. 
  
In unserer neuen Fotoausstellung erhalten 
Sie Tipps und Infos zu naturnahen Vorgär-
ten und Hausgärten. In welchem Garten 
fühlen sich Mensch und Tier wohl? Grau, 
grün oder bunt? Karlheinz Brüning, Ulri-
ke Stephan und Birgit Sütterlin haben sich 
hierzu Gedanken gemacht und Infos gesam-
melt. Inspirationen haben sie sich auch von 
der Fotoausstellung „Tatort Garten – Ödnis 
oder Oase“ der Kreisgruppe Landshut des 
Bund Naturschutz geholt. 

Öffnungszeiten: 
Montag + Donnerstag 10 - 12 Uhr, 
Samstag 15 - 17 Uhr 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
  
Den Flyer mit unserem Jahresprogramm er-
halten Sie in den örtlichen Tourist-Informati-
onen, Rathäusern oder auf 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de. 

Kinder bis zwölf Jahre nehmen kostenfrei 
teil. Bitte denken Sie an festes Schuhwerk. 
  
Freitag, 7.4., 9.30 - 12 Uhr 
Burkheim – Geschichte und Natur rund 
um die historische Stadt 
Erleben Sie einen spannenden Rund-
gang um die historische Stadt zu Kelten, 
Schwendi und Tulla bis in den Rheinaue-
wald. Burkheim, P am Friedhof, Thomas Lai-
ner, 7 €, ÖPNV. Ohne Anmeldung. 
  
Freitag, 14.4., 16 - 19 Uhr 
Achtsam die Vogelwelt erleben 
Wo und wie können wir Vögel beobachten 
ohne sie zu stören? Was können wir zu ih-
rem Schutz beitragen?  Ihringen, Bahnhof, 
Ekkehard Mantel, 7 €. ÖPNV. Bitte Fernglas 
mitbringen. Anmeldung Tel. 0761 4014225 
  
Sonntag, 16.4., 11 – 12.30 Uhr 
Naturvielfalt am Blankenhornsberg 
Junge Kaiserstühler Naturlotsinnen zeigen 
typische Tiere, Pflanzen und Gesteine. Der 
Weinexperte gibt einen kleinen Einblick in 
die Weinvielfalt des Blankenhornsbergs. 
Blankenhornsberg, P bei Staatsweingut, Fa-
milie Huber, 5 €, Schulkinder 3 €. Ohne An-
meldung. 
  
Sonntag, 16.4., 14 - 17 Uhr 
Blütenzauber und Kräuterduft 
Kräuter- und Artenvielfalt im Weinberg mit 
dem Winzer erfahren, schmecken und er-
leben. Achkarren, P bei Winzergenossen-
schaft, Siegbert Schätzle, 15 € inkl. Wein + 
Kräuter. ÖPNV. Anmeldung unter info@na-
turzentrum-kaiserstuhl.de 
  
Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl im 
Schwarzwaldverein e.V.

Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de 
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 
 
 

Hüttentour  
im Kleinwalsertal 
Du hast Lust auf Gemeinschaft 
und hast Spaß am Wandern? 

Dann komm im Sommer mit auf unsere 
Hüttentour. Mit unseren ausgebildeten Trai-
ner*innen werden wir vom 24.-27. August 
2023 insgesamt drei verschiedene Hütten 
im Kleinwalsertal ansteuern. Teilnahme-Vo-
raussetzungen: Kondition für Aufstiege und 
Abstiege bis zu 900 Hm und längere Tagese-
tappen, sowie Trittsicherheit, Schwindelfrei-
heit und sicheres Gehen in ausgesetztem 
Gelände. Die Hüttentour (inkl. 3x ÜN mit 
Frühstück) kostet 270 € für Mitglieder und 
350 € für Nichtmitglieder (Teilnahme ab 18 
J. möglich). Die Anreise erfolgt eigenstän-
dig. Auf Wunsch koordinieren wir Mitfahrge-
legenheiten. Eine detaillierte Ausschreibung 
mit Routenplan kann angefordert werden. 

Infos und Anmeldung unter: NaturFreunde 
Baden e.V.; Alte Weingartener Str. 37; 76227 
Karlsruhe; Tel. 0721-151091-14; 
info@naturfreunde-baden.de oder im Inter-
net: www.naturfreunde-baden.de 
(s. „Anmelden & Mitmachen“) 
 
 

Goethes Faust –  
Die Puppenshow 
WALTERSHOFEN. Das erfolgreichste deut-
sche Theaterstück als Puppenspiel wird Jo-
hannes Peter Minuth am Samstag, 15.April 
im Farrenstall in Waltershofen (Freiburg), 
Umkircher Straße 2 um 19.30 Uhr spielen. 
„Faust“ ist ein modernes Puppenspiel (Regie 
Bernd Lafrenz) mit vielen Figuren, energie-
geladener Musik, Lightshow, Projektionen 
und Schattenspiel. 

Ein klassischer Stoff in der ungewöhnlichen 
Form hoher Puppenspielkunst, die sich je-
doch stets der originalgetreuen Sprache 
Goethes bedient. Mit „Faust – Die Pup-
penshow“ erleben die Besucher Goethes 
Klassiker mal ganz anders – dramatisch, ro-
mantisch, komödiantisch. Karten für 18,-€ 
für Erwachsene, für Schüler und Studenten 
für 12,- € gibt es ab sofort im Vorverkauf in 
der Salus-Apotheke in Waltershofen, Son-
nenbrunnnenstraße 13, Tel. 07665 5020400. 
 
 

Gastschüler aus  
Lateinamerika suchen 

nette Gastfamilien 
Im Rahmen eines Gastschülerprogramms 
mit Schulen aus Lateinamerika sucht die 
DJO - Deutsche Jugend in Europa nette 
Gastfamilien in Deutschland. Die Familien-
aufenthaltsdauer: Brasilien/Porto Alegre: 
19.06. – 20.07.23 (14 -15 Jahre alt) Peru/

AUS UNSERER
NACHBARSCHAFT
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Arequipa: 21.10. – 26.11.23 (16-17 Jahre 
alt), Guatemala / Guatemala Stadt: 19.11. – 
17.12.2023 (13 – 15 Jahre alt). Der Gegen-
besuch ist möglich. Kontakt: DJO-Deutsche 
Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 
70176 Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 
0172-6326322, e-Mail: gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de. 

Alle Veranstaltungen finden zwischen 15:00 
Uhr und 18:00 Uhr statt. 

Weitere Informationen auch unter: 

- www.bundeswehrkarriere.de 
- www.polizei-der-beruf.de 
- www.komm-zur-bundespolizei.de 
- www.zoll-karriere.de 

über seinen AboOnline-Kundenzugang auf 
den Webseiten der VAG unkompliziert den 
Wechsel in das Deutschland-Ticket vorneh-
men. Wichtig ist, dass das Deutschland-Ti-
cket immer zum 15. des Vormonats bestellt 
werden muss, wenn es ab dem nächsten 
Monat starten soll. 

Nach einem Wechsel in das Deutschland-Ti-
cket verlieren die RegioKarten aus dem Abo, 
die Kundinnen und Kunden dann noch zu-
hause haben, automatisch ihre Gültigkeit. 
  
Damit das Deutschland-Ticket auch außer-
halb des RVF problemlos anerkannt wird 
und kontrolliert werden kann, wird es einen 
entsprechenden Code auf dem Fahrschein 
geben. Zum Ende des Jahres müssen dann 
alle Papier-Fahrscheine – so will es der Bund 
– durch einen digitalen Fahrschein ersetzt 
werden. Kundinnen und Kunden im RVF 
erhalten das Deutschland-Ticket dann als 
Fahrschein auf ihr Handy oder per Chipkarte. 
  

Häufige Fragen zum Deutschland-Ticket 
Was ist das Deutschland-Ticket und wie-
viel kostet es? 
Mit dem Deutschland-Ticket sind Sie mit 
Bus und Bahn für 49 Euro im Monat mobil – 
und zwar bundesweit! Es wird als monatlich 
kündbares Abonnement zum 1. Mai 2023 
eingeführt. 
  
Wo gilt das Deutschland-Ticket und wo 
nicht? 
Das Deutschland-Ticket gilt in allen öffentli-
chen Verkehrsmitteln Deutschlands, auch in 
der zweiten Klasse der S-Bahnen und Regio-
nalzüge. Es gilt nicht in den Zügen des Fern-
verkehrs (IC, EC, ICE) sowie bei Anbietern 
wie zum Beispiel FlixTrain/FlixBus. 
  
Wann startet der Verkauf für das Deutsch-
land-Ticket? 
Der Verkauf startet bundesweit zum 
03.04.2023. Eine Abo-Bestellung ist immer 
bis zum 15. des Vormonats möglich. Wer 
also im Mai mit dem Deutschland-Ticket 
fahren will, muss bis einschließlich 15. April 
bestellen. 
  
Wie und wo erhalte ich das Deutsch-
land-Ticket? 
Das Deutschland-Ticket kann als monat-
lich kündbares Abonnement für 49 Euro/
Monat erworben werden. Es wird ab 03.04. 
über AboOnline bei der VAG erhältlich sein. 
Eine Bestellung muss immer bis zum 15. des 
Vormonats erfolgen, sprich für den Mai bis 
einschließlich den 15. April. Kundinnen und 
Kunden des Abos der RegioKarte wird eine 
einfache Wechselmöglichkeit angeboten. 
Ab dem 03.04. gibt es an den größeren Ver-
kaufsstellen im RVF auch Bestellscheine. Be-
quemer und einfacher ist AboOnline. 
  
Kann ich mit dem Deutschland-Ticket 
andere Personen, Hunde und Fahrräder 
mitnehmen? 
Nein. Eine unentgeltliche Mitnahme von 
Personen über 6 Jahren ist nicht möglich. 
Kinder unter 6 Jahren können weiterhin kos-
tenlos mitgenommen werden. Auch Hunde 

WEITERBILDUNGEN

Berufe in Uniform 
On -Tour 

Bundeswehr, Bundespolizei, Landespoli-
zei Baden-Württemberg und Zoll suchen 
Nachwuchs 
  
Frühjahrstour der Einstellungs/-Karriere-
berater 
  
Die Berufe in Uniform sind extrem spannend 
und vielfältig: Kein Tag ist wie der andere. 
Abwechslung ist selbstverständlich. 
  
Die Chancen auf Ausbildungs-/ und Stu-
dienplätze sind sehr gut.  
  
An verschiedenen Plätzen in Eurer Nähe ma-
chen die Einstellungs-/ und Karriereberater 
der Bundeswehr, der Bundespolizei, der Po-
lizei Baden-Württemberg und der Zollver-
waltung Halt. 
  
Gemeinsam stehen sie Interessierten und 
deren Angehörigen für Beratungsgespräche 
und Fragen rund um Ausbildung und Studi-
um, sowie zu allgemeinen Fragen zur Verfü-
gung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 
  
Wir freuen uns auf Euren Besuch an folgen-
den Terminen und Standorten: 

Montag, 24.04.2023, 
Waldshut-Tiengen, Viehmarktplatz 

Dienstag, 25.04.2023, Lörrach, 
Neuer Marktplatz 

Mittwoch, 26.04.2023, 
Titisee-Neustadt, Rathausplatz 

Donnerstag, 27.04.2023, 
Bad Krozingen, Lammplatz 

Freitag, 28.04.2023, 
Freiburg im Breisgau, Platz der Alten Synagoge 

Dienstag, 02.05.2023, 
Breisach am Rhein, Marktplatz 

Mittwoch, 03.05.2023, 
Müllheim, Markgräfler Platz 

Donnerstag, 04.05.2023, 
Emmendingen, Marktplatz 

Freitag, 05.05.2023, 
Waldkirch, Marktplatz 

INTERESSANTES UND
WISSENSWERTES

Jetzt Deutsch-
land-Ticket auf  
1. Mai bestellen 

•	 Im Regio-Verkehrsverbund Freiburg 
(RVF) startet der Verkauf des Deutsch-
land-Tickets 

•	 Wer sein Deutschland-Ticket bis 15. Ap-
ril bestellt, erhält zum 1. Mai das neue 
Abo

•	 Abonnentinnen und Abonnenten der 
RegioKarte können einfach wechseln

  
Deutschland-Ticket am besten online 
bestellen 
Ab dem 1. Mai gibt es das Deutschland-Ti-
cket für 49,- Euro pro Monat für den Nah-
verkehr in ganz Deutschland. Zum bundes-
weit festgelegten Vorverkaufstermin am 03. 
April startet auch der RVF mit dem Verkauf 
des Tickets. Das Deutschland-Ticket ist ein 
neues Angebot, das es ausschließlich im 
Abo gibt. Anders als beim 9-Euro-Ticket ist 
die Nutzung bestehender Fahrscheine als 
Deutschland-Ticket nicht möglich. Kundin-
nen und Kunden, die das günstige Angebot 
nutzen wollen, können ab dem 03.April ein 
Deutschland-Ticket-Abo abschließen. Im 
Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) be-
stellen Interessierte das Deutschland-Ticket 
dann am schnellsten und einfachsten online 
unter: abo.vag-freiburg.de/abo 

Wichtig ist, dass die Bestellung des Abos 
bis einschließlich zum 15. April bei der VAG 
vorliegen muss. Diese betreut alles Abos im 
Auftrag des RVF. 

Wer sich für das Deutschland-Ticket bereits 
hat vormerken lassen, wird von RVF und 
VAG automatisch kontaktiert. Interessierte 
finden auf der Homepage des RVF unter 
https://www.rvf.de/aktuelles/deutsch-
land-ticket ausführliche Informationen zum 
Deutschland-Ticket. 
  

Einfacher Wechsel vom Abo  
der RegioKarte ins Deutschland-Ticket  
Alle Kundinnen und Kunden, die aktuell 
ein Abo der RegioKarte haben, können 
einfach ins Deutschland-Ticket wechseln. 
Dazu wurden alle Fahrgäste mit RegioKar-
ten Abo bereits angeschrieben. Wer sich für 
das Deutschland-Ticket entscheidet, kann 
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und Fahrräder können nicht deutschland-
weit mitgenommen werden. Für die Mit-
nahme von Hunden und Fahrrädern im RVF 
gelten unsere tariflichen Regelungen. 
  
Ist das Deutschland-Ticket übertragbar? 
Nein. Das Deutschland-Ticket ist nicht auf 
andere Personen übertragbar. 
  
Bietet das Deutschland-Ticket die RVF 
Mobilitätsgarantie? 
Für bei der VAG abgeschlossenen Deutsch-
land-Tickets gilt die Mobilitätsgarantie für 
Fahrten innerhalb des Verbundgebietes ge-
mäß unseren tariflichen Regelungen. 
  
Bietet das Deutschland-Ticket Mobilitäts-
rabatte bei weiteren Partnern? 
Für bei der VAG abgeschlossene Deutsch-
land-Tickets gelten die Mobilitätsrabatte 
bei Frelo, Carsharing etc. 

Gibt es das Deutschland-Ticket auch für 
die 1. Klasse? 
Für bei der VAG abgeschlossene Deutsch-
land-Tickets ist für einen Aufpreis von zu-

sätzlich 49 Euro pro Monat die 1. Klasse im 
Schienennahverkehr erhältlich. Diese Rege-
lung erstreckt sich auf ganz Baden-Würt-
temberg, aber nicht auf ganz Deutschland! 
Darauf haben sich die 18 Verbünde in Ba-
den-Württemberg verständigt. 
  
Muss ich für das Deutschland-Ticket mein 
Abo der RegioKarte kündigen? 
Wenn Sie bereits ein Abonnement der Regi-
oKarte besitzen, müssen Sie nichts tun! 

Der RVF kontaktiert Sie und erklärt Ihnen, 
wie Sie ins Deutschland.Ticket wechseln 
können. Bis zum 15. April können Sie ent-
scheiden, welches Abo Sie ab 1. Mai nutzen 
wollen. 

Natürlich ist auch ein späterer Wechsel ins 
Deutschland-Ticket möglich – dann immer 
mit Bestellung bis zum 15. des Vormonats, 
damit das neue Abo zum nächsten Monats-
ersten bei Ihnen ist.  

Werden alle Vereinbarungen meines 
Abos automatisch übernommen? 
Anders als beim 9-Euro-Ticket kann kein 

bestehendes Abo zum Deutschland-Ticket 
werden. Es handelt sich beim Deutsch-
land-Ticket um ein gänzlich neues Abo mit 
den o.g. Eigenschaften. Ein einfacher Über-
trag der Vereinbarungen, wie z.B. Mitnah-
meregelungen, findet nicht statt. 
  
Ich habe eine RegioKarte Jahr. Kann ich 
ins Deutschland-Ticket wechseln? 
Ja, unter Berücksichtigung der regulären Er-
stattungsregelungen für nicht genutzte Mo-
natsabschnitte. Dafür wenden Sie sich bitte 
an das Verkehrsunternehmen, bei dem Sie 
die RegioKarte Jahr gekauft haben.  
  
Was gilt für Kinder? 
Kinder unter sechs Jahren fahren wie bisher 
kostenlos mit dem ÖPNV und benötigen 
kein Deutschland-Ticket. Kinder über 6 Jahre 
müssen eine Fahrkarte erwerben. 

Hier bietet sich für Baden-Württemberg das 
RVF JugendTicketBW für max. 30,42 Euro 
pro Monat an. 

Der TC-Wasenweiler e.V. trauert um sein Gründungs- und 
Ehrenmitglied

Werner Kiechle
Mit ihm verlieren wir einen guten Tennisfreund und ein 
engagiertes Vereinsmitglied. Wir sind ihm zu großem 
Dank und Anerkennung verp� ichtet und werden ihn 
stets in guter Erinnerung behalten.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Die Vorstandschaft

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

Pflegefachkräfte (Voll- / Teilzeit) und 

Pflegehelfer*innen (30 - 80 %)

ASB Haus Batzenbergblick 
Basler Str. 84, 79227 Schallstadt
Tel.: 07664/ 61398-605
Joerg.zuflucht@asbsuedbaden.de 

Fendt Vario Generation 3 sucht ab sofort 

Fahrer (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Wir sind ein dynamisches Bioland-Weingut in Bötzingen a.K. 
und suchen Dich: 

 Du bist ein geschickter Traktorfahrer (m/w/d) und hast  
technisches Verständnis.

 Du arbeitest gerne in der Natur und hast idealerweise  
Erfahrung in der Weinbergpflege. 

Dann schreib uns eine E-Mail an: info@weingut-hoefflin.de oder 
rufe einfach an: 07663 607030. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 

Lichtdurchflutete, repräsentative Gewerbefläche 
mit 440 qm, flexibel abtrennbar im 1. & 2. OG am Stadtrand von Freiburg (OT: Tiengen) 

provisionsfrei zu vermieten. Ideal für Büro-, Seminar- oder Praxisräume sowie als 
Fitnessstudio inkl. Nassräumen nutzbar. Großzügige, bepflanzte Außenterrasse.  

Ab 6,- €/qm. Ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden.  
Bei Interesse Anruf unter +49 7664-9339-0 oder mail@rentadesk-freiburg.de

ENDE des redaktionellen Teils!



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Abschließbare Garage oder
Tiefgaragenabstellplatz gesucht

Zuschriften unter Chiffre 5503 an Primo Verlag,
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

Bauplatz von privat zu kaufen gesucht in Merdingen

ab 200 qm bevorzugt Bebauungsmöglichkeit für Einfami-
lienhaus ggf. auch Doppelhaus. 

Kontaktaufnahme: E-Mail: ahaf650@gmail.com, 
Tel. 017658998752.

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



www.primo-stockach.de


